
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anträge auf Eingliederungshilfe, Autismustherapie und 
Schulbegleitung 

- 
Fristen zur Bearbeitung von Anträgen durch Leistungsträger 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  



 

Inhaltsverzeichnis 
1. AUTISMUSTHERAPIE 4 

1.1 §53 SGB XII 4 
1.1.2. §54 SGB XII 5 
1.1.3 § 35a SGB VIII 6 

1.2. ANSPRUCH AUF AUTISMUSTHERAPIE 7 
1.3. GEWÄHRUNG DER EINGLIEDERUNGSHILFE 8 

1.3.1 ANTRAG AUF AUTISMUSTHERAPIE 8 
1.3.2 ERSTANTRÄGE UND WEITERBEWILLIGUNGSANTRÄGE AUF 

AUTISMUSTHERAPIE 8 
1.3.3 BESCHLEUNIGUNGSGEBOT 9 
1.3.4 RECHT BEI VERWEIGERUNG DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG

 10 
1.3.5 UNTÄTIGKEITSKLAGE 10 
1.3.6 SELBSTBESCHAFFUNG 12 

 

 
 
 
 
 
 



 4 

1. Autismustherapie 
 
 
Das Ziel einer Autismustherapie ist die Eingliederung in die Gesellschaft gemäß §§ 53, 

54 SGB XII bzw. § 35 a SGB VIII. 

 

1.1 §53 SGB XII 
 

§ 53 SGB XII Leistungsberechtigte und Aufgabe 
 
(1) Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches 
wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer 
solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, 
wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art oder Schwere 
der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden 
kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können 
Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. 
(2) Von einer Behinderung bedroht sind Personen, bei denen der Eintritt der Behinderung nach 
fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies gilt für Personen, für 
die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit nach den §§ 47 und 48 erforderlich 
ist, nur, wenn auch bei Durchführung dieser Leistungen eine Behinderung einzutreten droht. 
(3) Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten 
oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten 
Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten 
Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, 
ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit 
zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. 
(4) Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches, soweit sich 
aus diesem Buch und den auf Grund dieses Buches erlassenen Rechtsverordnungen nichts 
Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur 
Teilhabe richten sich nach diesem Buch. 
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1.1.2. §54 SGB XII 
 

§ 54 SGB XII Leistungen der Eingliederungshilfe 
 
(1) Leistungen der Eingliederungshilfe sind neben den Leistungen nach § 140 und neben den 
Leistungen nach den §§ 26 und 55 des Neunten Buches in der am 31. Dezember 2017 geltenden 
Fassung insbesondere 
1. 
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; 
die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht bleiben unberührt, 
2. 
Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs 
einer Hochschule, 
3. 
Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit, 
4. 
Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56, 
5. 
nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten 
Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben. 
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben entsprechen 
jeweils den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder der 
Bundesagentur für Arbeit. 
(2) Erhalten behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen in einer stationären 
Einrichtung Leistungen der Eingliederungshilfe, können ihnen oder ihren Angehörigen zum 
gegenseitigen Besuch Beihilfen geleistet werden, soweit es im Einzelfall erforderlich ist. 
(3) Eine Leistung der Eingliederungshilfe ist auch die Hilfe für die Betreuung in einer 
Pflegefamilie, soweit eine geeignete Pflegeperson Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht 
in ihrem Haushalt versorgt und dadurch der Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung der 
Behindertenhilfe vermieden oder beendet werden kann. Die Pflegeperson bedarf einer 
Erlaubnis nach § 44 des Achten Buches. Diese Regelung tritt am 31. Dezember 2018 außer 
Kraft. 
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1.1.3 § 35a SGB VIII  
 
§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
 
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 
1. 
ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für 
ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 
2. 
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 
Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 
Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach 
fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Absatz 4 gilt 
entsprechend. 
(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 
1. 
eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 
2. 
eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 
3. 
eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen 
auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, 
einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der 
Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information 
herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die 
Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der 
Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme 
abgibt, erbracht werden. 
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
1. 
in ambulanter Form, 
2. 
in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
3. 
durch geeignete Pflegepersonen und 
4. 
in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der 
Leistungen richten sich nach § 53 Absatz 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften 
Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch Behinderte oder von einer solchen 
Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 
(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und Personen 
in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der Eingliederungshilfe 
zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen 
für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu 
gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen 
werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 
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1.2. Anspruch auf Autismustherapie 
 
 „Mit der autismusspezifischen Verhaltenstherapie (AVT), einem hochindividualisierten 

zeit- und personalintensiven lernpsychologisch fundiertem Vorgehen, sind allerdings 

erhebliche Verbesserungen in allen Störungsbereichen sowie entscheidende 

Fortschritte in Entwicklungsstand und Selbständigkeit möglich. In Deutschland werden 

allerdings nur wenige Kinder in der gebotenen Methodik und Intensität behandelt, 

obwohl die Datenlage die AVT als die einzige evidenzbasiert wirksame Intervention 

ausweist.“ (Röttgers) 

  

Eine Therapie kann 

 

o im Vorschulalter als Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
 

o als Hilfe zur angemessenen Schulbildung und als Hilfe zur schulischen 
Ausbildung  

 
o für einen angemessenen Beruf, einschließlich des Besuches einer 

Hochschule  
 

o als Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben  

 

beansprucht werden. 
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1.3. Gewährung der Eingliederungshilfe 
 

Laut dem Urteil vom 14.02.2013, Az. S 32 SO 178/109 SG Braunschweig ist die 

Eingliederungshilfe zu gewähren, wenn kleinste Erfolge denkbar sind. Eine Milderung 

wird als ausreichend angesehen. 

 

 

1.3.1 Antrag auf Autismustherapie 
 

Dem Antrag auf Autismustherapie sollte immer eine Begründung beigefügt werden, 

auf welche Bereiche der Teilhabe sich die Therapie bezieht. Eine Hilfe zur 

angemessenen Schulbildung kommt bei Kindern und Jugendlichen mit einer 

Autismus-Spektrum-Störung, die die Schule besuchen, fast ausnahmslos in Betracht. 

Neben der Autismustherapie zählt dazu auch eine Schulbegleitung. 
 

Der Bedarf muss vor Beginn des ersten Schuljahres entschieden werden, nur so ist es 

möglich, dass die Hilfe mit der Einschulung einsetzen kann. Es ist ratsam den Antrag 

schon einige Monate im Voraus zu stellen. 

 
 
1.3.2 Erstanträge und Weiterbewilligungsanträge auf Autismustherapie 
 

In vielen Fällen wird über Erstanträge und Weiterbewilligungsanträge von den 

Leistungsträgern unzumutbar lange nicht entschieden. Kinder/Jugendliche mit einer 

Autismus-Spektrum-Störung und ihre Angehörige werden dadurch in nicht akzeptabler 

Weise belastet.  

Eltern von Kindern/Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung stehen 
bei einer verzögerten Bearbeitung eine Reihe von Verfahrensrechten zu. Eine 

Einholung anwaltlicher Beratung kann hilfreich sein. 
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1.3.3 Beschleunigungsgebot 
 

Der Rehabilitationsträger, bei dem der Antrag zuerst gestellt wurde, ist nach § 14 SGB 

IX verpflichtet innerhalb von zwei Wochen festzustellen ob er zuständig ist. Die 

Zuständigkeitsprüfung darf nicht länger als zwei Wochen dauern.  

Eltern können Anträge wirksam bei jedem Rehabilitationsträger stellen. Die 

Zuständigkeitsprüfung ist nicht die Aufgabe von Eltern. 
Sobald der Rehabilitationsträger feststellt, dass er nicht zuständig ist, ist es seine 

Aufgabe den Antrag unverzüglich an den nach seiner Auffassung zuständigen 

Rehabilitationsträger weiterzuleiten. 

 
§ 14 SGB IX Leistender Rehabilitationsträger 

 
(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für ihn geltenden 
Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den Krankenkassen umfasst die Prüfung 
auch die Leistungspflicht nach § 40 Absatz 4 des Fünften Buches. Stellt er bei der Prüfung fest, 
dass er für die Leistung insgesamt nicht zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich dem 
nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu und unterrichtet hierüber den 
Antragsteller. Muss für eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung geklärt werden 
und ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht möglich, soll der Antrag unverzüglich dem 
Rehabilitationsträger zugeleitet werden, der die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache der 
Behinderung erbringt. Wird der Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt, werden bei der 
Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 keine Feststellungen nach § 11 Absatz 2a Nummer 1 des 
Sechsten Buches und § 22 Absatz 2 des Dritten Buches getroffen. 
(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf 
anhand der Instrumente zur Bedarfsermittlung nach § 13 unverzüglich und umfassend fest und 
erbringt die Leistungen (leistender Rehabilitationsträger). Muss für diese Feststellung kein 
Gutachten eingeholt werden, entscheidet der leistende Rehabilitationsträger innerhalb von drei 
Wochen nach Antragseingang. Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten 
erforderlich, wird die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens 
getroffen. Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die Sätze 1 bis 3 für den Rehabilitationsträger, 
an den der Antrag weitergeleitet worden ist, entsprechend; die Frist beginnt mit dem 
Antragseingang bei diesem Rehabilitationsträger. In den Fällen der Anforderung einer 
gutachterlichen Stellungnahme bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 54 gilt Satz 3 
entsprechend. 
(3) Ist der Rehabilitationsträger, an den der Antrag nach Absatz 1 Satz 2 weitergeleitet worden 
ist, nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung insgesamt nicht zuständig, 
kann er den Antrag im Einvernehmen mit dem nach seiner Auffassung zuständigen 
Rehabilitationsträger an diesen weiterleiten, damit von diesem als leistendem 
Rehabilitationsträger über den Antrag innerhalb der bereits nach Absatz 2 Satz 4 laufenden 
Fristen entschieden wird und unterrichtet hierüber den Antragsteller. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger Leistungen von Amts 
wegen erbringt. Dabei tritt an die Stelle des Tages der Antragstellung der Tag der Kenntnis des 
voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs. 
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(5) Für die Weiterleitung des Antrages ist § 16 Absatz 2 Satz 1 des Ersten Buches nicht 
anzuwenden, wenn und soweit Leistungen zur Teilhabe bei einem Rehabilitationsträger 
beantragt werden. 
§ 16 SGB I Antragstellung 
 
 (1) Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger zu stellen. Sie werden 
auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen Gemeinden und bei Personen, die sich im 
Ausland aufhalten, auch von den amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im 
Ausland entgegengenommen. 
(2) Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für die Sozialleistung nicht 
zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im 
Ausland gestellt werden, sind unverzüglich an den zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. 
Ist die Sozialleistung von einem Antrag abhängig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, 
in dem er bei einer der in Satz 1 genannten Stellen eingegangen ist. 
(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass unverzüglich klare und 
sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden. 

 

 

1.3.4 Recht bei Verweigerung der Leistungsgewährung 
 

Bei Verweigerung der Leistungsgewährung kann der formell nach § 14 SGB IX 

zuständige Rehabilitationsträger mit einer Klage in Anspruch genommen werden. Es 

ist unerheblich, ob bei rechtzeitiger Weiterleitung ein anderer Rehabilitationsträger 

zuständig gewesen wäre. 

 

 

1.3.5 Untätigkeitsklage 
 

Es gibt die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage, wenn ein Antrag gestellt worden ist und 

über diesen ohne sachlichen Grund nicht in angemessener Frist entschieden wird. 

Es gibt weitere Fristen im § 14 SGB IX (siehe oben), die nach der 

Zuständigkeitserklärung den Rehabilitationsträger verpflichten über den Antrag 
schnell zu entscheiden, abhängig davon, ob ein Gutachten eingeholt werden muss 

oder nicht. 

Wenn kein Gutachten erforderlich ist, gilt eine Frist von 3 Wochen nach 

Antragseingang, ansonsten zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens. 

 

Mithilfe einer Untätigkeitsklage ist es Eltern möglich dem Zustand entgegenzuwirken, 

dass monatelang ohne Begründung nichts passiert. Die Androhung einer 

Untätigkeitsklage bewirkt oftmals eine schnelle Bearbeitung. 
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Folgende Fristen gelten nach Antragsstellung: 

 

o 3 Monate im verwaltungsgerichtlichen Verfahren (z.B. Angelegenheiten der 

Kinder- und Jugendhilfe) § 75 VwGO 

o  
§ 75 Untätigkeitsklage 
 
Ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne 
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden, so ist die Klage 
abweichend von § 68 zulässig. 2Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Einlegung des Widerspruchs oder seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts erhoben 
werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. 3Liegtein zureichender Grund dafür vor, dass über den Widerspruch noch nicht entschieden 
oder der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren 
bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist, die verlängert werden kann, aus. 4Wird dem 
Widerspruch innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist stattgegeben oder der Verwaltungsakt 
innerhalb dieser Frist erlassen, so ist die Hauptsache für erledigt zu erklären. 

 

o 6 Monate im sozialgerichtlichen Verfahren (z.B. Angelegenheiten der 

Sozialhilfe, der Kranken- und Pflegeversicherung, Maßnahmen der 

Arbeitsagentur) § 88 Abs.1 SGG 

o  
 
§ 88 SGG – Klagefrist bei Untätigkeit 
 
(1) 1Ist ein Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht beschieden worden, so ist die Klage nicht vor Ablauf von 
sechs Monaten seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts zulässig. 2Liegt ein 
zureichender Grund dafür vor, dass der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so 
setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus, die 
verlängert werden kann. 3Wird innerhalb dieser Frist dem Antrag stattgegeben, so ist die 
Hauptsache für erledigt zu erklären. 

 

In beiden Verfahrensarten gilt nach Erhebung des Widerspruches eine Frist von 3 
Monaten. 
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1.3.6 Selbstbeschaffung 
 
„Wenn der Leistungsträger selbst mitteilt, er könne die gesetzlichen Fristen nicht 

einhalten oder der Antragssteller eine angemessene fruchtlose bleibende Frist (im 

Regelfall ca. 3 Wochen) zur Erledigung unter gleichzeitiger Androhung der 

Selbstbeschaffung setzt, dann kann er sich die notwendigen Hilfen selbst besorgen 

und die Erstattung der dadurch entstehenden Kosten verlangen, § 15 SGB IX.“ (Frese 

20013. 4) 

 
§ 15 SGB IX Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern 
 
(1) Stellt der leistende Rehabilitationsträger fest, dass der Antrag neben den nach seinem 
Leistungsgesetz zu erbringenden Leistungen weitere Leistungen zur Teilhabe umfasst, für die 
er nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 sein kann, leitet er den Antrag insoweit 
unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu. Dieser 
entscheidet über die weiteren Leistungen nach den für ihn geltenden Leistungsgesetzen in 
eigener Zuständigkeit und unterrichtet hierüber den Antragsteller. 
(2) Hält der leistende Rehabilitationsträger für die umfassende Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs nach § 14 Absatz 2 die Feststellungen weiterer Rehabilitationsträger für 
erforderlich und liegt kein Fall nach Absatz 1 vor, fordert er von diesen Rehabilitationsträgern 
die für den Teilhabeplan nach § 19 erforderlichen Feststellungen unverzüglich an und berät 
diese nach § 19 trägerübergreifend. Die Feststellungen binden den leistenden 
Rehabilitationsträger bei seiner Entscheidung über den Antrag, wenn sie innerhalb von zwei 
Wochen nach Anforderung oder im Fall der Begutachtung innerhalb von zwei Wochen nach 
Vorliegen des Gutachtens beim leistenden Rehabilitationsträger eingegangen sind. 
Anderenfalls stellt der leistende Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf nach allen in 
Betracht kommenden Leistungsgesetzen umfassend fest. 

(3) Die Rehabilitationsträger bewilligen und erbringen die Leistungen nach den für sie jeweils 
geltenden Leistungsgesetzen im eigenen Namen, wenn im Teilhabeplan nach § 19 
dokumentiert wurde, dass 
1. 

die erforderlichen Feststellungen nach allen in Betracht kommenden Leistungsgesetzen 
von den zuständigen Rehabilitationsträgern getroffen wurden, 

2. 
auf Grundlage des Teilhabeplans eine Leistungserbringung durch die nach den 
jeweiligen Leistungsgesetzen zuständigen Rehabilitationsträger sichergestellt ist und 

3. 
die Leistungsberechtigten einer nach Zuständigkeiten getrennten Leistungsbewilligung 
und Leistungserbringung nicht aus wichtigem Grund widersprechen. 

Anderenfalls entscheidet der leistende Rehabilitationsträger über den Antrag in den Fällen nach 
Absatz 2 und erbringt die Leistungen im eigenen Namen. 
(4) In den Fällen der Beteiligung von Rehabilitationsträgern nach den Absätzen 1 bis 3 ist 
abweichend von § 14 Absatz 2 innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang zu 
entscheiden. Wird eine Teilhabeplankonferenz nach § 20 durchgeführt, ist innerhalb von zwei 
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Monaten nach Antragseingang zu entscheiden. Die Antragsteller werden von dem leistenden 
Rehabilitationsträger über die Beteiligung von Rehabilitationsträgern sowie über die für die 
Entscheidung über den Antrag maßgeblichen Zuständigkeiten und Fristen unverzüglich 
unterrichtet. 

 

In der Praxis ist das Recht zur Selbstbeschaffung sehr wirkungsvoll. Eltern zeigen 

damit, dass sie bereit sind, die Kosten vorerst zu übernehmen, um sich diese im Notfall 

im Klagewege wieder zu beschaffen. 

Somit kann der Leistungsträger nicht damit rechnen, durch die Verzögerung der 

Bearbeitung mögliche Kosten zu sparen. 

 

Die Regelungen zur Fristsetzung gelten bei Angelegenheiten der Sozialhilfe und der 

Kinder- und Jugendhilfe nicht unmittelbar, jedoch gibt es ein Recht zur 

Selbstbeschaffung in Fällen einer unaufschiebbaren oder zu Unrecht abgelehnten 

Leistung. 
 
§ 15 SGB IX Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern 
 
(1) Stellt der leistende Rehabilitationsträger fest, dass der Antrag neben den nach 
seinem Leistungsgesetz zu erbringenden Leistungen weitere Leistungen zur Teilhabe 
umfasst, für die er nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 sein kann, leitet er den 
Antrag insoweit unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen 
Rehabilitationsträger zu. Dieser entscheidet über die weiteren Leistungen nach den für 
ihn geltenden Leistungsgesetzen in eigener Zuständigkeit und unterrichtet hierüber den 
Antragsteller. 
(2) Hält der leistende Rehabilitationsträger für die umfassende Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs nach § 14 Absatz 2 die Feststellungen weiterer 
Rehabilitationsträger für erforderlich und liegt kein Fall nach Absatz 1 vor, fordert er von 
diesen Rehabilitationsträgern die für den Teilhabeplan nach § 19 erforderlichen 
Feststellungen unverzüglich an und berät diese nach § 19 trägerübergreifend. Die 
Feststellungen binden den leistenden Rehabilitationsträger bei seiner Entscheidung 
über den Antrag, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Anforderung oder im Fall 
der Begutachtung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens beim 
leistenden Rehabilitationsträger eingegangen sind. Anderenfalls stellt der leistende 
Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf nach allen in Betracht kommenden 
Leistungsgesetzen umfassend fest. 
(3) Die Rehabilitationsträger bewilligen und erbringen die Leistungen nach den für sie 
jeweils geltenden Leistungsgesetzen im eigenen Namen, wenn im Teilhabeplan nach § 
19 dokumentiert wurde, dass 
1. 

die erforderlichen Feststellungen nach allen in Betracht kommenden 
Leistungsgesetzen von den zuständigen Rehabilitationsträgern getroffen 
wurden, 

2. 
auf Grundlage des Teilhabeplans eine Leistungserbringung durch die nach den 
jeweiligen Leistungsgesetzen zuständigen Rehabilitationsträger sichergestellt 
ist und 
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3. 
die Leistungsberechtigten einer nach Zuständigkeiten getrennten 
Leistungsbewilligung und Leistungserbringung nicht aus wichtigem Grund 
widersprechen. 

Anderenfalls entscheidet der leistende Rehabilitationsträger über den Antrag in den 
Fällen nach Absatz 2 und erbringt die Leistungen im eigenen Namen. 
(4) In den Fällen der Beteiligung von Rehabilitationsträgern nach den Absätzen 1 bis 3 
ist abweichend von § 14 Absatz 2 innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang 
zu entscheiden. Wird eine Teilhabeplankonferenz nach § 20 durchgeführt, ist innerhalb 
von zwei Monaten nach Antragseingang zu entscheiden. Die Antragsteller werden von 
dem leistenden Rehabilitationsträger über die Beteiligung von Rehabilitationsträgern 
sowie über die für die Entscheidung über den Antrag maßgeblichen Zuständigkeiten 
und Fristen unverzüglich unterrichtet. 

 

§ 36 a SGB VIII enthält für Kinder- und Jugendhilfe eine spezielle Regelung. 

 
§ 36a SGB VIII Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
 
(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, 
wenn sie auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter 
Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen 
Eltern durch das Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige durch den 
Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen verpflichtet werden. Die Vorschriften über die 
Heranziehung zu den Kosten der Hilfe bleiben unberührt. 
(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige 
unmittelbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der Erziehungsberatung, 
zulassen. Dazu soll er mit den Leistungserbringern Vereinbarungen schließen, in denen die 
Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Leistungserbringung sowie die Übernahme der 
Kosten geregelt werden. 
(3) Werden Hilfen abweichend von den Absätzen 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst 
beschafft, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der erforderlichen 
Aufwendungen nur verpflichtet, wenn 

1. 
der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der 
Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 

2. 
die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und 

3. 
die Deckung des Bedarfs 
a) 
bis zu einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung 
der Leistung oder 

b) 
bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten 
Leistung 

keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 
War es dem Leistungsberechtigten unmöglich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
rechtzeitig über den Hilfebedarf in Kenntnis zu setzen, so hat er dies unverzüglich nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes nachzuholen. 
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